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1 AKTUELLE LAGE 

Das Bundesgesetz vom 29. September 1952 über Erwerb und Verlust des Schweizer Bürgerrechts 
(Bürgerrechtsgesetz, BüG) ist am 1. Januar 1953 in Kraft getreten. Es wurde in den vergangenen 
Jahrzehnten mehrfach geändert, sodass es teilweise schlecht lesbar und weniger verständlich ge-
worden ist. Der Bedarf einer Reform des Bundesgesetzes entstand mit dem Inkrafttreten des neuen 
Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer. Ziel war es, be-
stimmte Begriffe des Ausländerrechts mit der Bundesgesetzgebung über die Einbürgerung harmoni-
sieren zu können. Diese Notwendigkeit der Kohärenz unter den beiden Bundesgesetzgebungen, 
zusammen mit der Verbesserung bestimmter Entscheidungsinstrumente auf Bundesebene, rechtfer-
tigte die Revision des Bundesrechts und die Verabschiedung des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2014 
über das Schweizer Bürgerrecht (BüG), das am 1. Januar 2018 in Kraft treten wird, durch die eid-
genössischen Räte.  
 
Auf kantonaler Ebene wurde das Gesetz vom 15. November 1996 über das freiburgische Bürger-
recht (BRG), das auf dem Gesetz von 1952 basiert, erstmals im Jahr 2006 geändert. Diese Ände-
rung war notwendig geworden aufgrund des Inkrafttretens der neuen Kantonsverfassung vom 
16. Mai 2004 und der Entwicklung der Rechtsprechung des Bundes. Sie verankerte ein Einbürge-
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rungsrecht, das sich ständig weiterentwickelt (Entscheid «Emmen»; BGE 129 I 217), insbesondere 
die Einrichtung eines Beschwerderechts gegen abgelehnte Einbürgerungsgesuche. Aus diesen 
Blickwinkeln ist die freiburgische Gesetzgebung noch neu und behält im Allgemeinen ihre Gültig-
keit.  

2 NOTWENDIGKEIT DER REVISION DES GESETZES ÜBER DAS FREIBURGI-
SCHE BÜRGERRECHT 

Die freiburgische Gesetzgebung als solche ist durch das baldige Inkrafttreten des neuen Bundes-
rechts nicht obsolet geworden. Im Grossen und Ganzen behält sie sogar ihre Gültigkeit. Das lässt 
sich darauf zurückführen, dass sich die Bundesbehörde bei ihren Überlegungen in vielerlei Hinsicht 
an der Praxis und der freiburgischen Gesetzgebung orientierte. Dies gilt insbesondere für die Integ-
rationskriterien, die 2006 im BRG festgeschrieben wurden, und die im Wesentlichen im Entwurf 
des Bundesgesetzes übernommen wurden, oder die Bedingungen des Staatssekretariats für Migrati-
on (SEM) in Bezug auf die Erhebungsberichte.  
 
Die freiburgische Bürgerrechtsgesetzgebung als solche müsste daher also nur teilweise revidiert 
werden. Im Verlauf der Arbeiten wurde es jedoch als notwendig erachtet, sie aus Gründen der Les-
barkeit ganz zu überarbeiten. Das Hinzufügen der Änderungen, die in Zusammenhang mit den aus 
der Rechtsprechung hervorgehenden Anpassungen vorgeschlagen wurden (z. B. die Interpretation 
von Art. 6 Abs. 2 BRG zur Berücksichtigung der Situation der Ehegatten oder Partner und deren 
Kinder), von Einzelheiten aus dem neuen Bundesrecht, die Einführung der geschlechtergerechten 
Formulierung im ganzen Text und vor allem die Vorschläge aus der Praxis (Administrativverfahren, 
Feststellung des Sachverhalts, klare Verteilung der Kompetenzen und der Verfahren zwischen der 
Exekutive und der Legislative usw.) hätte sonst schlussendlich zu einem unverständlichen Text ge-
führt. Die verschiedenen erwähnten Anpassungen werden nachfolgend im Detail vorgestellt. 
 
Am 12. Februar 2017 wurde die Vorlage zur parlamentarischen Initiative für die Einführung einer 
erleichterten Einbürgerung für die dritte Ausländergeneration vom Souverän angenommen. Auch 
wenn das Bundesgesetz bzw. die Ausführungsbestimmungen des Bundes, die angepasst werden 
müssen, noch nicht definitiv bekannt sind, versuchen wir in diesem Entwurf trotzdem bereits, die 
grossen Leitlinien des Verfassungstexts, der in der Volksabstimmung angenommen wurde, und die 
möglichen Bestimmungen des Bundesrechts zu berücksichtigen. Somit ist es nicht ausgeschlossen, 
dass der heute vorgeschlagene Text bereits zu einem grossen Teil mit dem erleichterten Einbürge-
rungsverfahren für die dritte Ausländergeneration kompatibel ist.  
 

3 DIE WICHTIGSTEN ÄNDERUNGEN UND NEUHEITEN DES ENTWURFS 

3.1 Die Änderungen und Neuheiten in der Bundesgesetzgebung (zur Erinnerung) 

3.1.1 Vereinheitlichung und Vereinfachung des Verfahrens 

Gemäss dem geltenden Recht kann jeder Kanton die ordentlichen Einbürgerungen frei gestalten und 
das Verfahren unterscheidet sich von einem Kanton zum anderen derzeit manchmal erheblich. Dar-
aus ergibt sich eine Vielzahl an Verfahrensmodalitäten, was manchmal die Arbeit der Bundesbe-
hörden erheblich erschwert. Neu legt das Bundesrecht einige Verfahrensregeln fest, um unnötige 
Arbeiten zu vermeiden, indem den Kantonen bestimmte Fristen und Modalitäten bei der Behand-
lung der Dossiers für ordentliche Einbürgerungen auferlegt werden. Eine dieser wichtigen Neuhei-
ten ist die Pflicht der Kantone, die zuständige Behörde zu bezeichnen, bei der das Einbürgerungsge-
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such einzureichen ist, und die Pflicht, die Dossiers vor ihrer Weiterleitung im Hinblick auf die Ein-
bürgerungsbewilligung des Bundes zu prüfen (Art. 13 BüG). Diese für das Staatssekretariat für 
Migration wichtige Neuerung hat allerdings keine Auswirkungen auf die Praxis des Kantons Frei-
burg. Diese entspricht bereits den neuen Anforderungen, die nun durch das Bürgerrechtsgesetz für 
die ganze Schweiz vorgeschrieben werden.  

3.1.2 Einführung von Ordnungsfristen 

Derzeit kann das Einbürgerungsverfahren in einem Kanton sehr viel länger dauern als im anderen. 
Dasselbe gilt bei den Fristen für die Erstellung der Erhebungsberichte auf Anfrage des Staatssekre-
tariats für Migration. Um eine bessere Harmonisierung der Verfahrensdauer sicherzustellen und 
diese so weit wie möglich zu verkürzen, gibt das neue Bürgerrechtsgesetz des Bundes einen zeitli-
chen Rahmen für die Behandlung der Einbürgerungsdossiers und die Erstellung der Erhebungsbe-
richte vor. Diese Ordnungsfristen, insbesondere jene für die Dauer der Verfahrensschritte, sind im 
Einzelnen in der Bürgerrechtsverordnung festgelegt.  
 
Das Freiburger Verfahren wird erneut nicht besonders betroffen sein, insbesondere von der einjäh-
rigen Frist, die neu ab der Erteilung der Einbürgerungsbewilligung des Bundes bis zum Abschluss 
des Verfahrens gilt (Art. 14 BüG). Gemäss freiburgischem Recht kann das Dossier nach der Ertei-
lung der Einbürgerungsbewilligung des Bundes in ein Einbürgerungsdekret integriert werden. Die 
für die Erteilung der Einbürgerung zuständigen kantonalen Behörden müssen sich allerdings dieser 
Frist von einem Jahr bewusst sein, um sicherzustellen, dass das Einbürgerungsdekret vor dem Ver-
fall der Einbürgerungsbewilligung des Bundes verabschiedet wird.  

3.1.3 Neugestaltung der Gebührenregelung 

Im Zuge der neuen Bundesgesetzgebung, die am 1. Januar 2018 in Kraft tritt, hat der Bund die Ver-
ordnung vom 23. November 2005 über die Gebühren zum Bürgerrechtsgesetz komplett überarbei-
tet. Die neue Regelung hat keinen konkreten Einfluss auf die Kantone und betrifft nur die Gebühren 
des Bundes. 
 
 

3.1.4 Aufstellung von Integrationskriterien, die ein Urteil über die Eignung der einbürgerungswil-
ligen Personen ermöglichen 

Bis anhin beschränkte sich das Bundesrecht auf die Vorgabe, dass die Bewerberin oder der Bewer-
ber, um eingebürgert zu werden, in die schweizerischen Verhältnisse eingegliedert und mit den 
schweizerischen Lebensgewohnheiten, Sitten und Gebräuchen vertraut sein musste. Zudem musste 
die Person die schweizerische Rechtsordnung beachten und durfte die innere oder äussere Sicher-
heit der Schweiz nicht gefährden (Art. 14 aBüG). 
 
Die Totalrevision des Bürgerrechtsgesetzes bot dem Bund die Gelegenheit, den unbestimmten 
Rechtsbegriff der Integration zu präzisieren. So hat das Staatssekretariat für Migration im Entwurf 
des neuen Bürgerrechtsgesetzes des Bundes den Begriff der Integrationskriterien, im Lichte derje-
nigen übernommen, die anlässlich der Revision 2006 im BRG festgeschrieben wurden. Die auf die-
se Weise vorgeschlagenen Kriterien, die mit der Ausländergesetzgebung des Bundes vereinheitlicht 
wurden, die die gleichen Kriterien vorsieht, entsprechen quasi in allen Punkten, zumindest sinnge-
mäss, jenen in der freiburgischen Gesetzgebung. Die folgenden Hauptbegriffe wurden schlussend-
lich als Integrationskriterien festgehalten (Art. 11 und 12 BüG):  
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- die Vertrautheit mit den schweizerischen Lebensverhältnissen; 
- das Beachten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; 
- die Respektierung der Werte der Bundesverfassung; 
- die Fähigkeit, sich im Alltag in Wort und Schrift in einer Landessprache zu verständigen; 
- die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung.  

 
Was die Fähigkeit betrifft, sich in einer Landessprache zu verständigen, so hat die Vollzugsgesetz-
gebung des Bundes eine neue, besonders anspruchsvolle Anforderung eingeführt, indem sie mess-
bare Kompetenzniveaus festgelegt hat. Die Sprachkompetenzen sind somit nachgewiesen, wenn die 
Bewerberin oder der Bewerber mündlich das Niveau B1 und schriftlich das Niveau A2 erreicht hat. 
Als Kriterien wurden jene des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen berück-
sichtigt. Die Bewerberinnen und Bewerber müssen ihr Können in diesem Bereich nachweisen, in-
dem sie einen Sprachnachweis vorlegen, der den allgemein anerkannten Qualitätsstandards ent-
spricht. Keinen solchen Sprachnachweis erbringen müssen Personen, deren Muttersprache Deutsch 
oder Französisch ist, die in der Schweiz während mindestens fünf Jahren die obligatorische Schule 
in einer Landessprache besucht haben oder die eine Ausbildung auf Sekundarstufe II oder Tertiär-
stufe in einer Landessprache abgeschlossen haben (Art. 12 BüG und 6 BüV).  
 
Im Wesentlichen und insbesondere im Lichte des kantonalen Rechts ist und bleibt eine gute Integra-
tion eine Schlüsselvoraussetzung für den Zugang zum Schweizer Bürgerrecht. Oder anschaulicher 
gesagt, Ausländerinnen und Ausländer, die das Bürgerrecht erhalten möchten, müssen sich an die 
schweizerische Rechtsordnung halten und die Werte der Bundesverfassung respektieren – wie etwa 
die Gleichberechtigung von Mann und Frau oder die Glaubens- und Gewissensfreiheit. Sie müssen 
ausserdem eine Landessprache beherrschen, ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen und 
ihre Steuern zahlen. Im Gegensatz zur gegenwärtigen Situation im Kanton kann hingegen wer Sozi-
alhilfe bezieht oder bezogen hat und diese nicht vollumfänglich zurückerstattet hat nicht mehr ein-
gebürgert werden. Auch der Abschluss von Rückererstattungsvereinbarungen dürfte angesichts der 
neuen Anforderungen des Bundes nicht mehr genügen (Art. 7 Abs. 3 der Bürgerrechtsverordnung; 
BüV). 
 
Abschliessend sei darauf hingewiesen, dass es den Kantonen weiterhin freisteht, weitere Integrati-
onskriterien vorzusehen. 

3.1.5 Einführung neuer formeller Voraussetzungen 

Nebst den Voraussetzungen, die unter die Integrationskriterien fallen, hat der Bund neue, formelle 
Voraussetzungen vorgesehen. Es handelt sich dabei um die Aufenthaltsdauer, die von gegenwärtig 
12 Jahren auf 10 Jahre rechtlich begründeten Aufenthalt auf dem Gebiet der Schweiz reduziert 
wird, sowie die Pflicht, über eine Aufenthaltsbewilligung (C-Bewilligung) zu verfügen. Bei dieser 
letzten Voraussetzung handelt es sich um eine eigentliche Vorbedingung für Personen, die ein Ein-
bürgerungsverfahren aufnehmen möchten. Für den Kanton Freiburg bedeutet dies konkret, dass der 
geltende Artikel 8a BRG, der gegenwärtig ein Eintreten für Personen mit C-Bewilligung, jedoch 
auch mit B- oder F-Bewilligung (für Personen in Ausbildung) ermöglicht, schlicht und einfach auf-
gehoben werden muss; ab dem Inkrafttreten des neuen Bundesgesetztes werden keine Ausnahmen 
vom Besitz einer C-Bewilligung mehr möglich sein. Neu werden die zwischen dem 8. und 18. Le-
bensjahr in der Schweiz verbrachten Jahre doppelt gerechnet. Gegenwärtig gilt dies für die Jahre 
zwischen dem 10. und dem 20. Lebensjahr.  
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3.1.6 Harmonisierung der kantonalen Wohnsitzfristen 

Zwecks Harmonisierung der Wohnsitzfristen der Kantone sieht Artikel 18 BüG neu vor, dass die 
kantonalen Gesetzgebungen eine Mindestaufenthaltsdauer von zwei bis fünf Jahren vorsehen müs-
sen. Gegenwärtig sieht das freiburgische Recht eine Wohnsitzdauer von 3 Jahren im Kantonsgebiet 
vor, wobei die Gemeinden keine längeren Fristen vorsehen können. Die neue Vorschrift des Bundes 
wird somit keine besonderen Auswirkungen auf die freiburgische Praxis haben. Es wird im Übrigen 
nicht vorgeschlagen, diese in dieser Hinsicht zu ändern.  

3.1.7 Wartefrist für das Einreichen eines (neuen) Einbürgerungsgesuches im Falle des Entzugs 
(Nichtigerklärung) des Schweizer Bürgerrechts 

Im Falle der Nichtigerklärung einer Einbürgerung, die durch falsche Angaben oder Verheimlichung 
erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist, muss die Person, der das Schweizer Bürgerrecht 
durch Verfügung des Staatssekretariats für Migration entzogen wurde, neu zwei Jahre warten, bevor 
sie ein neues Gesuch stellen kann. Diese Frist läuft ab der rechtskräftigen Nichtigerklärung, d. h. 
nachdem über allfällige Beschwerden entschieden worden ist.  

3.2 Die Änderungen und Neuerungen im Gesetz über das freiburgische Bürgerrecht 

3.2.1 Vollständige Überarbeitung des Textes und Einführung der geschlechtergerechten Formulie-
rung 

Da das BRG mit der neuen Bundesgesetzgebung, wie erwähnt, bereits weitgehend kompatibel ist, 
hätte es grundsätzlich nur einer Teilrevision bedurft. Um jedoch über eine konsistente und einfache 
Nummerierung und somit über einen leichter verständlichen Text zu verfügen, wurde beschlossen, 
das Gesetz vollständig zu überarbeiten. Inhaltlich wurden daher die meisten Vorschriften aus dem 
Gesetz vom 15. November 1996, das 2006 revidiert wurde, übernommen. Da diese Bestimmungen 
nach wie vor zufriedenstellen sind, wird im Kommentar zu den einzelnen Artikeln lediglich darauf 
verwiesen, dass sie übernommen wurden. 
 
Die Totalrevision wurde genutzt, um in zahlreichen Bestimmungen redaktionelle Anpassungen vor-
zunehmen und wann immer möglich eine geschlechtergerechte Sprache zu verwenden. Wo ge-
schlechtsabstrakte Formulierungen nicht möglich waren, berücksichtigt der Text von nun an den 
Grundsatz der Gleichstellung von Frau und Mann.  

3.2.2 Einführung eines Nichteintretensverfahrens (Art. 16 des Vorentwurfs) 

Die Gemeinden wundern sich häufig darüber, dass das Amt für institutionelle Angelegenheiten, 
Einbürgerungen und Zivilstandswesen (IAEZA) ihnen Bewerbungsdossiers zustellt, die offensicht-
lich problematisch und zum Scheitern verurteilt sind. Bis jetzt hat das IAEZA nicht die Kompetenz, 
Dossiers abzulehnen, auch wenn es feststellt, dass es die Einbürgerungsbedingungen objektiv nicht 
erfüllt. Zum jetzigen Zeitpunkt kann das IAEZA den Bewerberinnen und Bewerbern lediglich ein-
dringliche und wiederholte Empfehlungen abgeben, um sie auf die Schwierigkeiten aufmerksam zu 
machen, die ihr Dossier im Rahmen des späteren Verfahrens aufgrund gewisser Lücken haben 
könnte. Bis jetzt war das IAEZA immer nur Untersuchungs- und nicht Entscheidbehörde.  
 
Um diese insbesondere von den Gemeindebehörden manchmal missverstandene Situation zu behe-
ben, schlägt der Revisionsentwurf ein Nichteintretensverfahren vor, das es von Anfang an ermög-
licht, Verfahren ein Ende zu setzen, die objektiv betrachtet bei den zuständigen Gemeinde-, Kan-
tons- und Bundesbehörden keine Aussicht auf Erfolg haben. Der Nichteintretensentscheid des 
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IAEZA kann direkt beim Kantonsgericht mit Beschwerde angefochten werden. Im Gegensatz zu 
den Entscheiden «in der Sache», die von den politischen Behörden (Gemeinderat, Staatsrat 
und/oder Grosser Rat) in diesem Bereich gefällt werden, hat ein Nichteintretensentscheid des 
IAEZA nicht zusätzlich zur Folge, dass die neu in Artikel 54 des Vorentwurfs vorgesehene Warte-
frist ausgelöst wird.  

3.2.3 Klärung des Ausarbeitungsprozesses von Dekreten und ihrer Prüfung durch die Einbürge-
rungskommission des Grossen Rates (Art. 19 ff. des Vorentwurfs) 

Der Prozess, der zur Annahme eines Dekrets des Grossen Rates führt, folgt von nun an ordnungs-
gemäss dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren. Konkret lässt er sich wie folgt aufzeigen: Das 
IAEZA überweist der Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft (ILFD) den 
Vorentwurf eines Einbürgerungsdekrets. Dieser Vorentwurf wird von der ILFD genehmigt und zur 
Annahme an den Staatsrat weitergeleitet, der besagten «Dekretsvorentwurf» formell in einen 
«Dekretsentwurf» umwandelt. Der Dekretsentwurf wird anschliessend an das Sekretariat des Gros-
sen Rates für die weiteren Arbeiten durch die Legislative weitergeleitet, insbesondere die Prüfung 
der Dossiers, bzw. die Durchführung der Befragungen durch die Einbürgerungskommission des 
Grossen Rates. Da diese Verfahrensphase ausschliesslich in die Zuständigkeit der Legislative fällt, 
wie es sich nach dem geltenden System der vollständigen Gewaltenteilung zwischen der Legislative 
und der Exekutive gehört (s. Art. 85 der Verfassung des Kantons Freiburg vom 16. Mai 2004), wird 
die Führung der entsprechenden Protokolle und die Aufgaben namentlich in Zusammenhang mit der 
Vorladung der Bewerberinnen und Bewerber, vom Personal des Sekretariats des Grossen Rates 
vorgenommen. All diese Aufgaben wurden bis im Sommer 2016, vor allem aus geschichtlichen 
Gründen, vollumfänglich vom IAEZA wahrgenommen. Die oben ausgeführte Vorgehensweise, die 
nun dem ordentlichen Verfahren für Erlasse des Grossen Rates entspricht, wird seit 2016 gestützt 
auf bestehende gesetzliche Bestimmungen praktiziert. Die Revision des BRG ermöglicht es jedoch, 
die einzelnen Etappen dieses Prozesses klarer aufzuzeigen.  

3.2.4 Einbürgerung von Personen der zweiten Generation und von Schweizerinnen und Schweizern 
durch den Staatsrat (Art. 22 und 23 des Vorentwurfs) 

Seit vielen Jahren steht die Einbürgerungskommission des Grossen Rats unter Druck aufgrund der 
sehr grossen Zahl an Einbürgerungsgesuchen, die ihr zufallen.  
 
Sie ist im Laufe der Zeit zu einer ständigen Kommission geworden, die praktisch wöchentlich ein- 
bis zweimal tagt. So ergeben sich oft beachtliche Wartefristen für die Bewerberinnen und Bewer-
ber, die viele Monate warten müssen, bis sie endlich vom Grossen Rat eingebürgert werden. 
Gleichzeitig scheint es willkommen, Massnahmen zur Erleichterung der Einbürgerung von auslän-
dischen Personen der zweiten Generation zu stärken, die in den meisten Fällen in der Schweiz gebo-
ren sind und hier den grössten Teil bzw. die gesamte Schulzeit absolviert haben. Ihre Integration 
stellt zumeist kein besonderes Problem dar. Um das Einbürgerungsverfahren für diese Personen der 
zweiten Generation zu beschleunigen, schlägt der Entwurf vor, dass sie direkt durch einen Staats-
ratsbeschluss und nicht mehr durch das Einbürgerungsdekret des Grossen Rates eingebürgert wer-
den.  
 
Nach dem Gesetzesentwurf werden diese Personen grundsätzlich nicht von der Einbürgerungs-
kommission des Grossen Rates angehört, der die Entwürfe der Einbürgerungsbeschlüsse des Staat-
rats vorgängig unterbreitet werden. Diese Formulierung unterstreicht, verglichen mit heute, die Ab-
sicht, solche Bewerberinnen und Bewerber nur unter speziellen Umständen vernehmen zu wollen. 
Gegebenenfalls fungiert die Einbürgerungskommission des Grossen Rates hier als Kommission, die 
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dem Staatsrat ihre Stellungnahme abgibt. Sie wird dabei vom IAEZA unterstützt, zumal der endgül-
tige Entscheid vom Staatsrat gefällt wird. 
 
Diese neue Praxis sollte dennoch dazu beitragen, dass der Kommission des Grossen Rates im Ver-
gleich zur heutigen Situation zahlreiche Befragungen erspart werden. Denn sie sollte nun davon 
ausgehen können, selbstverständlich unter Vorbehalt einer anderen Einschätzung oder Empfindung 
bei «Grenzfällen», dass die im Vorentwurf des Staatsratsbeschlusses vorgeschlagenen Dossiers alle 
Einbürgerungsbedingungen erfüllen. Der Grund dafür besteht darin, dass dem IAEZA neu die Mög-
lichkeit eingeräumt werden sollte, Nichteintretensentscheide für Personen zu erlassen, die die erfor-
derlichen Voraussetzungen nicht erfüllen. So sollte sich vermeiden lassen, dass solche Personen in 
den Beschlussentwürfen aufgeführt sind. Dasselbe sollte übrigens auch für Personen (der ersten 
Generation) der Fall sein, die in den Dekretsentwürfen vorgeschlagen werden. 
 
Da dieses Verfahren eine Beschleunigung der Behandlung von Einbürgerungsgesuchen von auslän-
dischen Personen der zweiten Generation ermöglicht, wobei gleichzeitig gewährleistet bleibt, dass 
diese Personen die erforderlichen Bedingungen erfüllen, sollte es die gängige Praxis hinsichtlich der 
Befragung umkehren, ohne sie jedoch grundlegend zu ändern: Zur Erinnerung: Artikel 14 BRG 
sieht heute im Wesentlichen vor, dass die Einbürgerungskommission darauf verzichten kann, die 
Bewerberin oder den Bewerber zu befragen, was bedeutet, dass die Befragung die Regel ist und 
keine Befragung die Ausnahme. Der Vorentwurf dreht diese Regel um, indem er das Unterlassen 
der Befragung zum Prinzip macht und die Befragung zur Ausnahme (s. Art. 22 Bst. a des Vorent-
wurfs). Schliesslich sei darauf hingewiesen, dass die Freiburger Bevölkerung sich im Übrigen be-
reits für eine Erleichterung der Einbürgerung von ausländischen Personen der zweiten Generation 
ausgesprochen hatte, indem sie 2004 eine diesbezügliche Änderung der Bundesverfassung ange-
nommen hatte, die letztendlich auf Bundesebene abgelehnt worden war. 

3.2.5 Stärkung und Klärung der Untersuchungsmöglichkeiten des Amts (VRG, Befragung der Zeu-
gen; Art. 15 des Vorentwurfs) 

Die Erhebungsberichte dienen zur Feststellung des Sachverhalts und ermöglichen es den Gemeinde-
, Kantons- und Bundesbehörden zu überprüfen, ob die Einbürgerungsbedingungen erfüllt sind. Aus 
der Sicht der Bundesbehörde entsprechen die vom Kanton Freiburg erstellten Erhebungsberichte 
absolut den Erwartungen des Staatssekretariats für Migration (SEM). Die freiburgischen Berichte 
werden sogar oft als Referenz angegeben. In gewissen Fällen hätte es sich jedoch für das IAEZA als 
nützlich erwiesen, über ein breiteres Spektrum an Möglichkeiten zu verfügen, insbesondere um 
Zeugen vernehmen und auf die formell im Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vorgesehenen 
Mittel zurückgreifen zu können (Art. 45 ff. VRG), um die Fragen der Gemeinde-, Kantons- und 
Bundesbehörden beantworten zu können. Auch aus diesem Grund wird in diesem Zusammenhang 
neu ausdrücklich auf das VRG verwiesen. 
 
Es sei darauf hingewiesen, dass die gegenwärtige Vorgehensweise des IAEZA, die Antworten der 
im Rahmen des Erhebungsberichts angehörten Person in «gesprochener» Sprache niederzuschrei-
ben, bis jetzt, namentlich vom SEM, das über das Dossier entscheidet, vehement unterstützt wird; 
dieses Vorgehen ermöglicht es namentlich dem SEM, sich ein Bild über die sprachlichen Fähigkei-
ten der Bewerberinnen und Bewerber zu machen. Aufgrund der ersten Erfahrungen mit der neuen 
Gesetzgebung, namentlich der Anforderung eines Nachweises der Sprachkompetenzen, sowie der 
Meinung des SEM dazu, wird beurteilt werden können, ob diese Praxis beibehalten werden soll 
oder nicht. Dies wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. 
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3.2.6 Einführung einer Wartefrist im Falle einer Ablehnung der Einbürgerung (Art. 54 des Vorent-
wurfs) 

Die neue Bundesgesetzgebung sieht eine Wartefrist von 2 Jahren für das Einreichen eines erneuten 
Einbürgerungsgesuchs vor, für den Fall, dass eine durch falsche Angaben oder Verheimlichung 
erheblicher Tatsachen erschlichene Einbürgerung für nichtig erklärt worden ist. Seit vielen Jahren 
sehen sich der Kanton und die Gemeinden mit vergleichbaren Schwierigkeiten konfrontiert. So 
kommt es regelmässig vor, dass Personen, deren Einbürgerung von der Gemeinde oder dem Kanton 
abgelehnt wurde, nicht gegen den negativen Entscheid Beschwerde einreichen, sondern sofort ein 
neues Einbürgerungsgesuch einreichen, obwohl der Sachverhalt, aufgrund dessen der negative Ent-
scheid gefällt worden ist, sich nicht entwickelt hat.  
 
Nach dem Modell des Bundes wird im Vorentwurf vorgeschlagen, die gleiche Frist von 2 Jahren ab 
Rechtskraft des Entscheids vorzusehen, bevor eine Person, deren Einbürgerung von der Gemeinde 
(Gemeinderat) oder dem Kanton (Grosser Rat oder Staatsrat) abgelehnt wurde, ein neues Einbürge-
rungsgesuch stellen kann.  

3.2.7 Die Übernahme durch das IAEZA der gegenwärtig von der Staatsanwaltschaft wahrgenom-
menen Aufgabe, gegen wegen eines unbefristeten Ungültigkeitsgrundes wahrscheinlich ungül-
tige Eheschliessungen auf dem Zivilweg Klage einzureichen (Art. 105 des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches; Art. 29b des kantonalen Zivilstandsgesetzes; Art. 57 des Gesetzesvorent-
wurfs) 

Gegenwärtig obliegt es, wahrscheinlich aus geschichtlichen Gründen, der Staatsanwaltschaft, gegen 
wegen eines unbefristeten Ungültigkeitsgrundes wahrscheinlich ungültige Eheschliessungen auf 
dem Zivilweg Klage einzureichen. Es handelt sich hier um eine Aufgabe, die heute nicht mehr von 
einer ausschliesslich strafrechtlichen Behörde wahrgenommen werden muss.  
 
Aufgrund seiner täglichen Tätigkeiten ist das IAEZA immer wieder mit Situationen konfrontiert, 
die nach schweizerischem Recht ungültigen Eheschliessungen nahe kommen (namentlich Zwangs-
heiraten; Scheinehen; Eheschliessungen mit Unmündigen). Sein Personal ist im Übrigen dazu aus-
gebildet, solche ungültigen Eheschliessungen zu erkennen.  
 
Es scheint daher sinnvoll, diese Aufgabe dem IAEZA zu übertragen. Es sei darauf hingewiesen, 
dass die Staatsanwaltschaft konsultiert worden war, und vorgängig ihr Einverständnis zu dieser 
Übertragung gegeben hat. 

4 FINANZIELLE UND PERSONELLE AUSWIRKUNGEN 

Derzeit zählt der Sektor Einbürgerungen einen Verwaltungssachbearbeiter (100%), eine Sekretärin 
(60%), 3 Einbürgerungsermittlerinnen, darunter zwei Vollzeit (200%) und eine zu 70%, eine Zivil-
standsbeamtin (50%) und einen Sektorchef (100%). Dies entspricht insgesamt 5,8 VZÄ (Vollzeit-
äquivalente). Ein Lernender (100%) und eine Praktikantin (50%) ergänzen diesen Personalbestand. 
Die Aufgaben in Zusammenhang mit der Überprüfung der Zivilstandsangaben vor der Einreichung 
der Einbürgerungsgesuche (vgl. Art. 11 des Vorentwurfs) und die Aktualisierung der Daten im in-
formatisierten Zivilstandsregister (INFOSTAR) nach dem Einbürgerungsverfahren werden vom 
Sektor «Aufsichtsbehörde» des Amts ausgeführt; dazu ist ein VZÄ (100%) erforderlich. 
 
Mit diesem Personalbestand können die Pflichten des Amts im Bereich der Einbürgerungen erfüllt 
werden, obwohl sich diese Pflichten nicht auf die ordentlichen Einbürgerungen beschränken, die in 
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die Zuständigkeit des Kantons fallen, sondern auch alle erleichterten oder besonderen Verfahren 
(erleichterte Einbürgerung, Wiedereinbürgerungen, Entlassungen usw., die zahlreicher sind als die 
ordentlichen Verfahren), sowie andere Zivilstandsaufgaben im Rahmen der Bearbeitung dieser be-
sonderen Verfahren umfassen.  
 
Da das neue Gesetz die Aufgaben des Sektors Einbürgerungen nicht grundlegend verändert, wird es 
höchstwahrscheinlich keine finanziellen Auswirkungen nach sich ziehen. Es ist jedoch nicht ausge-
schlossen, dass die neue Kompetenz des IAEZA, Nichteintretensentscheide zu erlassen, einen er-
heblichen Mehraufwand für das Amt zur Folge hat. Dieser Mehraufwand stünde zumindest in Zu-
sammenhang mit dem reduzierten Arbeitsaufwand, den folglich die Gemeinde- und Kantonsbehör-
den zu spüren bekommen sollten.  
 
Die Aufgabe, wegen eines unbefristeten Ungültigkeitsgrundes ungültige Eheschliessungen anzu-
fechten, wird offenkundig den Arbeitsaufwand des IAEZA erhöhen, was im Gegenzug auch wieder 
einen Rückgang der Aufgaben für die Staatsanwaltschaft bedeutet. Diese Aufgabe wird allerdings 
nur selten ausgeführt (seit dem 1. Januar 2012 wurden 11 Dossiers eröffnet), was bedeutet, dass ihre 
Übertragung vom IAEZA mit dem aktuell verfügbaren Personal bewältigt werden sollte.  
 
Schliesslich, und auch wenn dieser Vorentwurf eine Zunahme der oben beschriebenen Aufgaben für 
das IAEZA zur Folge haben dürfte, muss daran erinnert werden, dass im Gegenzug die eingereich-
ten Einbürgerungsdossiers in Zukunft weniger zahlreich sein dürften, da sie auf Personen mit einer 
C-Bewilligung beschränkt sein werden. Man kann also davon ausgehen, dass das IAEZA die im 
neuen Gesetz definierten Aufgaben mit dem aktuellen Personalbestand bewältigen können sollte; 
aus diesem Grund ist weder eine Zu- noch eine Abnahme des Personalbestands im IAEZA vorgese-
hen.  

5 EINFLUSS AUF DIE AUFGABENTEILUNG ZWISCHEN STAAT UND GEMEIN-
DEN 

Wie erwähnt, entspricht die freiburgische Gesetzgebung bereits zu einem grossen Teil den neuen 
Bundesbestimmungen. Die Revision des BRG beinhaltet keine Änderung der Praxis bei der Teilung 
der Aufgaben zwischen dem Staat und den Gemeinden. Bei der Behandlung der Dossiers auf Ebene 
der Gemeinden wurde keine Änderung der Praxis im Entwurf aufgenommen. Die Aufgabenteilung 
zwischen dem Kanton und den Gemeinden wird daher nicht geändert.  

6 NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 

Der soziale Zusammenhalt ist ein wichtiger Bestandteil der nachhaltigen Entwicklung. Es ist wich-
tig, dass das Einbürgerungsverfahren auf einer Gesetzgebung beruht, welche die besonderen Inte-
ressen der Bewerberin oder des Bewerbers berücksichtigt, und dass Willkür vermieden wird. Bei 
den Fragen zur Einbürgerung und/oder zur Identität muss darauf geachtet werden, dass sich die be-
troffenen Personen in keiner Weise diskriminiert fühlen, und dass ihre Rechte beachtet werden. 
Gleichzeitig muss vermieden werden, dass umgekehrt die Bedingungen und Anforderungen in Zu-
sammenhang mit dem Erwerb des freiburgischen Bürgerrechts bzw. des Schweizer Bürgerrechts 
verringert oder minimiert werden. In diesem Sinne ist der wesentliche Begriff der Integration der 
Migrationsbevölkerung, welche die Schweizer Staatsbürgerschaft erwerben möchte, nach wie vor 
sinnvoll. Das BRG erfüllt diese beiden Anforderungen. Die Bedingungen und Anforderungen in 
Zusammenhang mit dem Erwerb des Schweizer Bürgerrechts sind im Gesetz klar und ausdrücklich 
aufgeführt. Die Tragweite der vorzunehmenden Abklärungen ist ebenfalls im Gesetzestext festge-
halten. Die üblichen Verfahrensgarantien werden eingehalten und die Rechte der Personen werden 
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im Gesetz berücksichtigt. Die Personen verfügen in allen Etappen des Verfahrens über ein Be-
schwerderecht und der vorgeschlagene Entwurf stellt einen guten Kompromiss zwischen Anforde-
rungen in Zusammenhang mit der Einbürgerung und Achtung der Menschenrechte dar.  

7 UNTERSTELLUNG UNTER DAS GESETZESREFERENDUM 

Das Gesetz über das freiburgische Bürgerrecht ist ein Gesetz von allgemeiner Tragweite und hat 
keinen Dringlichkeitscharakter. Daher muss das Gesetz in Übereinstimmung mit dem Gesetz über 
die Veröffentlichung der Erlasse im Amtsblatt veröffentlicht werden. In Anwendung der Artikel 
128 ff. des Gesetzes über die Ausübung der politischen Rechte untersteht der Erlass dem fakultati-
ven Volksreferendum.  

8 ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEM EUROPARECHT 

Die Europäische Union hat keine Vorschriften zum Thema Einbürgerungen erlassen. Es gibt kein 
Gemeinschaftsrecht in diesem Bereich, da diese Frage in die ausschliessliche Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten fällt. So können die Einbürgerungsbedingungen unter den 28 Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union von einem Land zum anderen sehr unterschiedlich sein. Der einzige allgemein 
gültige Grundsatz ist jener, dass alle Personen, die Bürgerinnen und Bürger eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union sind, den Status als EU-Bürgerin oder EU-Bürger haben. Da also keine 
verbindliche Rechtsvorschrift auf EU-Ebene vorliegt, gibt es bei diesem Revisionsentwurf kein 
Problem in Bezug auf die Vereinbarkeit mit dem Europarecht.  
 
Abgesehen davon handelt es sich offenbar um einen Bereich, der in die nationale Souveränität fällt.  

9 KOMMENTAR ZU DEN EINZELNEN ARTIKELN DES GESETZESENTWURFS 

1. KAPITEL 
Allgemeine Bestimmungen 
 
Art. 1   Gegenstand 
 
Diese Bestimmung enthält keine Änderung gegenüber dem geltenden Gesetz. Sie entspricht dem 
bestehenden Artikel 1.  
 
 
Art. 2  Arten des Erwerbs und Verlusts der Bürgerrechte 
 
Diese Bestimmung enthält keine Änderung gegenüber dem geltenden Gesetz. Sie entspricht dem 
bestehenden Artikel 2.  
 
 
Art. 3  Begriffe 
 
Die Absätze 1 und 3 dieser Bestimmung sind nicht neu. Es wurde lediglich eine redaktionelle An-
passung des Textes des bestehenden Artikels 3 vorgenommen, indem eine geschlechtsabstrakte 
Formulierung oder geschlechtergerechte Sprache verwendet wurde.  
 
Der Vorentwurf enthält jedoch einen neuen Absatz 2, der auf die Definition (des Bundes) von aus-
ländischen Personen der dritten Generation verweist. Anlässlich der Volksabstimmung vom 
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12. Februar 2017 haben die Schweizerinnen und Schweizer einer erleichterten Einbürgerung von 
Personen der dritten Ausländergeneration zugestimmt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist vorgesehen, dass 
als ausländische Person der dritten Generation gilt, wer die folgenden Bedingungen erfüllt. Diese 
Bedingungen werden wahrscheinlich in Art. 24a BüG integriert:  

− Die Person darf nicht älter als 25 Jahre sein. 
− Sie muss in der Schweiz geboren sein, hier mindestens fünf Jahre die obligatorische Schule 

besucht haben und eine Niederlassungsbewilligung besitzen. 
− Ein Elternteil muss sich mindestens zehn Jahre in der Schweiz aufgehalten, wenigstens fünf 

Jahre hier die obligatorische Schule besucht und eine Niederlassungsbewilligung erworben 
haben. 

− Ein Grosselternteil muss in der Schweiz ein Aufenthaltsrecht erworben haben oder schon 
hier geboren worden sein. Das Aufenthaltsrecht muss mit amtlichen Dokumenten glaubhaft 
gemacht werden. 

 
 
2. KAPITEL 
Erwerb des freiburgischen Bürgerrechts 
 
1. ABSCHNITT 
Erwerb von Gesetzes wegen 
 
Art. 4  Grundsatz 
 
Diese Bestimmung enthält keine Änderung gegenüber dem geltenden Artikel 4. Der bestehende 
Text wurde einfach übernommen.  
 
 
Art. 5  Nicht mit dem Vater verheiratete Mutter 
 
Diese Bestimmung enthält keine Änderung gegenüber dem geltenden Artikel 4a. Der bestehende 
Text wurde einfach übernommen.  
 
 
Art. 6  Findelkind 
 
Diese Bestimmung enthält keine besondere Änderung gegenüber dem geltenden Gesetz. 
 
 
2. ABSCHNITT 
Erwerb durch Entscheid der Kantonsbehörden 
 
Der Titel des Abschnitts wurde leicht angepasst, da der Erwerb des freiburgischen Bürgerrechts 
nicht nur durch den Grossen Rat, sondern auch durch den Staatsrat beurteilt wird, der neu ebenfalls 
Einbürgerungen ablehnen kann. Da zudem vorgesehen ist, dass das IAEZA entscheiden kann, auf 
das Gesuch von Personen, die die Einbürgerungsbedingungen offensichtlich nicht erfüllen, nicht 
einzutreten, ist es angemessener, von den Kantonsbehörden zu sprechen, statt nur von der Kantons-
behörde.  
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A. Freiburgisches Bürgerrecht 
 
Art. 7  Einbürgerung von Personen ausländischer Nationalität 

a) Bedingungen für die Erteilung des freiburgischen Bürgerrechts 
 
 
Obwohl die in Artikel 7 festgelegten Bedingungen durch den Titel des Abschnitts den Kantonsbe-
hörden vorbehalten sind, können sie basierend auf dem kantonalen Gesetz auch von den Gemeinden 
berücksichtigt werden; ein Verweis auf die Artikel 7–10 ist in den Bedingungen für die Erteilung 
des Gemeindebürgerrechts durch die Gemeindebehörden ausdrücklich vorgesehen (vgl. Art. 41 des 
Vorentwurfs).  
 
Buchstabe a) präzisiert, dass die Bedingungen des Bundesrechts gleichzeitig formeller und materiel-
ler Art sein können. Diese Anpassung berücksichtigt die Systematik des neuen Bürgerrechtsgeset-
zes des Bundes, das klar zwischen formellen und materiellen Bedingungen unterscheidet (aus 
Gründen der Klarheit in Bezug auf das Bundesrecht). 
 
Die Buchstaben b)–d) entsprechen dem Text des bestehenden Artikels 6.  
 
Buchstabe e) übernimmt die bereits im aktuellen Gesetz vorgesehene Frist von 5 Jahren, ändert je-
doch die Bedingung zum Nichtvorliegen einer strafrechtlichen Verurteilung, indem er diese besser 
verständlich macht. Aktuell ist im Gesetz die Rede von einem Verstoss, der von mangelndem Res-
pekt gegenüber der 
Rechtsordnung zeugt. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff war für die Gemeindebehörden und sogar 
für den Grossen Rat oft schwierig zu interpretieren. Auch wenn es grundsätzlich immer noch darum 
geht, die Person zu bestrafen, die Straftaten begangen hat, ist das massgebende Kriterium neu die 
Vorsätzlichkeit. Diese redaktionelle Änderung entspricht eher dem Sinn des Gesetzes, der bereits 
im Kommentar zur Revision 2006 zum Ausdruck kam. Es geht also darum, das Verhalten von Men-
schen zu sanktionieren, die sich absichtlich nicht an die Rechtsordnung halten. Der Begriff der Vor-
sätzlichkeit, d. h. die Absicht, eine strafbare Handlung gegen die schweizerische Rechtsordnung in 
voller Kenntnis der Sachlage zu begehen, ist einfacher zu verstehen und umzusetzen als jener des 
Verstosses, der von mangelndem Respekt gegenüber der Rechtsordnung zeugt. Eventualvorsätzlich 
begangene Rechtsverletzungen werden hier ebenfalls als vorsätzliche Straftaten behandelt. 
 
Der Buchstabe f) ist neu. Er basiert auf zahlreichen Bürgerrechtsreglementen der Gemeinden, die 
genau diese Bedingung zur Klarheit der finanziellen, administrativen, beruflichen und persönlichen 
Situation der Bewerberin oder des Bewerbers vorsehen. In bestimmten Fällen erweist sich diese 
Bedingung als nützlich und trägt dazu bei, die persönlichen und administrativen Situationen zu klä-
ren, manchmal in Zusammenhang mit bestimmten steuerlichen oder finanziellen Verpflichtungen.  
 
Die Buchstaben g) und h) sind nicht neu und wurden aus dem bestehenden Text übernommen. Es 
sei jedoch bemerkt, dass neu anstatt von Integrationsvoraussetzungen von Integrationskriterien ge-
sprochen wird, dies einmal mehr, um falls nötig so eindeutig wie möglich auf das Bundesrecht zu 
verweisen (Art. 12 BüG).  
 
 
Art. 8  b) Integrationskriterien 
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Die Absätze 1 und 2 wurden aus Artikel 6a Absätze 1 und 2 des aktuellen Gesetzes übernommen. 
Allerdings wurde der Text einer redaktionellen Anpassung unterzogen, indem eine geschlechtsabs-
trakte Formulierung verwendet wurde. Der Buchstabe d) zur Fähigkeit, sich in einer der im Kanton 
gesprochenen Amtssprachen ausdrücken zu können, berücksichtigt neu die in der neuen Bundesge-
setzgebung festgelegten Anforderungen. Diese sehen vor, dass mündlich das Niveau B1 und schrift-
lich das Niveau A2 erreicht werden muss. Ein kurzer Verweis auf die Gesetzgebung erinnert an 
diese vom Bundesrecht auferlegte neue Voraussetzung.  
 
Absatz 3 entspricht vom Sinn her Artikel 6 Abs. 2 des gegenwärtigen Gesetzes.  
In einem jüngsten Fall der Rechtsprechung des Kantonsgerichts und in der neuen Gesetzgebung des 
Bundes (Art. 12 Abs. 1 Bst. e BüG) wurde allerdings klargestellt, dass die Ausweitung der Einbür-
gerungsbedingungen auf den Ehegatten nur die Integrationskriterien betreffe und nicht mehr die 
Einbürgerungsbedingungen, die noch andere Begriffe, wie die Wohnsitzdauer oder die Einhaltung 
der Rechtsordnung, umfassen. Das Kantonsgericht hat im Übrigen daran erinnert, dass die Einbür-
gerung als individuelles Vorgehen verstanden und behandelt werden muss. Es hat es daher als unzu-
lässig erachtet, die Erfüllung der Einbürgerungsbedingungen «undifferenziert» auf den Ehegatten 
auszuweiten, der nicht um Einbürgerung ersucht hat. Hingegen könnte eine allfällige misslungene 
Integration des nicht am Einbürgerungsverfahren teilnehmenden Ehegatten den Bewerberinnen und 
Bewerbern vorgeworfen werden, wenn ihnen diese misslungene Integration zuzuschreiben ist. Arti-
kel 12 Abs. 1 Bst. e BüG erinnert seinerseits daran, dass die Förderung und Unterstützung der In-
tegration der Ehefrau oder des Ehemannes, der eingetragenen Partnerin oder des eingetragenen 
Partners oder der minderjährigen Kinder der Bewerberin oder des Bewerbers im Rahmen der Integ-
rationskriterien eine Pflicht darstellt. So sieht Artikel 8 Abs. 3 des Entwurfs vor, dass die Integrati-
onskriterien auch für den Ehegatten und die Kinder der Bewerberin oder des Bewerbers gelten kön-
nen, sofern ihr oder ihm deren schlechte Integration namentlich aufgrund fehlender Förderung und 
Unterstützung oder aus einem anderen Grund zuzuschreiben ist.  
 
Eine weitere Schwierigkeit, die bei der Anwendung des BRG und namentlich bei der Prüfung der 
Situation eines allfälligen Ehegatten oftmals angetroffen wird, betrifft die ledigen Personen, die 
aber im Konkubinat leben. Mit der Veränderung der Gewohnheiten lebt eine steigende Anzahl Paa-
re in einer eheähnlichen Gemeinschaft, ohne jedoch formell vor dem Zivilstandsamt verheiratet zu 
sein. Es gibt auch Paare, die zwar religiös verheiratet sind, aber sich aufgrund der Tatsache, dass sie 
nicht zivil verheiratet sind, als ledig ausgeben. In diesen beiden Fällen kann die Ermittlung der In-
tegrationsvoraussetzungen problematisch sein. Der Entwurf sieht daher in Absatz 4 dieser Bestim-
mung vor, dass im Falle von ledigen Personen im Sinne des Zivilgesetzbuches, die allerdings seit 
3 Jahren in einer mit der Ehe vergleichbaren Gemeinschaft leben, im Rahmen der Bürgerrechtsge-
setzgebung als verheiratet betrachtet werden. Es wird also nunmehr möglich sein, die Situation die-
ser ledigen Paare so zu überprüfen, als wären sie verheiratet. Die Dauer von 3 Jahren erschien als 
sinnvoller Kompromiss und entspricht im Übrigen den gesetzlich vorgesehenen 3 Aufenthaltsjahren 
im Kantonsgebiet.  
 
Absatz 5 übernimmt den aktuellen Artikel 6 Abs. 3 des BRG. Mit dieser Bestimmung kann die In-
tegration der Bewerberin oder des Bewerbers unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Fähigkei-
ten eingeschätzt werden.  
 
 
Art. 9  c) Anforderungen an den Wohnsitz 
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Diese Bestimmung enthält nichts Neues und übernimmt die Absätze 1, 2, 4, 5 und 6 des gegenwär-
tigen Artikels 8 BRG. Auch hier wurde eine geschlechtsabstrakte Formulierung verwendet. Im 
Grundsatz werden die aktuellen Anforderungen an den Wohnsitz durch den Entwurf überhaupt 
nicht verändert.  
 
Art. 10 d) Gegenseitigkeitsvereinbarungen in Bezug auf die Anforderungen an den 
Wohnsitz 
 
Der erste Absatz entspricht dem aktuellen Artikel 8 Abs. 2 BRG. Es wird lediglich präzisiert, dass 
die Möglichkeit, interkantonale Gegenseitigkeitsvereinbarungen in Bezug auf die Anforderungen an 
den Wohnsitz abzuschliessen, nun in die Zuständigkeit der Direktion der Institutionen und der 
Land- und Forstwirtschaft und nicht mehr des Staatsrats fällt. Die einzige derzeit bestehende Ver-
einbarung ist die Gegenseitigkeitsvereinbarung vom 16. Dezember 1994 über die kantonalen Be-
dingungen für die Einbürgerung junger Ausländerinnen und Ausländer, die zwischen den Kantonen 
Bern, Freiburg, Waadt, Neuenburg, Genf, Jura und Zürich abgeschlossen wurde. Sie betrifft die 
ausländischen Personen der zweiten Generation. So könnte beispielsweise eine Person, die in den 
Anwendungsbereich dieser Vereinbarung fällt, bei ihrem Umzug in den Kanton Freiburg unverzüg-
lich ihr Einbürgerungsgesuch einreichen, nachdem sie ihr Leben lang in Lausanne gewohnt hat, da 
die Aufenthaltsjahre im Kanton Waadt als im Kanton Freiburg verbrachte Jahre anerkannt werden. 
Die Anforderungen an den Wohnsitz durch die Gemeinden sind von dieser Gegenseitigkeitsverein-
barung zwischen den Vereinbarungskantonen nicht betroffen.  
 
Der zweite Absatz eröffnet den Gemeinden neu die Möglichkeit, solche Gegenseitigkeitsvereinba-
rungen über die Wohnsitzanforderungen der Gemeinde abzuschliessen. Für den Abschluss solcher 
Vereinbarung gilt die Gesetzgebung über die Gemeinden. So könnte eine Person, die beispielsweise 
12 Jahre auf einem bestimmten Gemeindegebiet gelebt hat, unverzüglich ihr Einbürgerungsgesuch 
einreichen, wenn sie in eine andere Gemeinde umzieht, die eine solche Gegenseitigkeitsvereinba-
rungen mit der vorherigen Gemeinde unterzeichnet hat. Sie wäre nicht mehr gezwungen, zu warten, 
bis die Anforderungen der Gemeinde an den Wohnsitz erfüllt wären, um das Einbürgerungsgesuch 
einzureichen. Diese Bestimmung ist eine Möglichkeit, die den Gemeinden offensteht, und hat keine 
bindende Wirkung. Die Gemeinden können frei entscheiden, ob sie eine solche Vereinbarung unter-
zeichnen wollen oder nicht.  
 
 
Art. 11 Einbürgerung von Schweizerinnen und Schweizern 
 
In dieser Bestimmung sind die Bedingungen festgelegt, die eine Schweizerin oder ein Schweizer 
erfüllen muss, um das freiburgische Bürgerrecht zu erlangen. Es handelt sich dabei um einen Ver-
weis auf Artikel 7 Bst. b) bis g) des Entwurfs. Da diese Personen bereits das Schweizer Bürgerrecht 
haben, müssen sie weder die Voraussetzungen des Bundesrechts erfüllen noch die Einbürgerungs-
bewilligung des Bundes erwerben. Diese Bestimmung entspricht dem Artikel 7 des aktuellen BRG.  
 
 
Art. 12 Ablauf des Verfahrens 

a) Überprüfung der Angaben über den Zivilstand 
 
Diese Bestimmung stimmt im Wesentlichen mit dem aktuellen Artikel 10 Abs. 3 des BRG überein. 
Sie wurde lediglich redaktionell angepasst, indem eine geschlechtsabstrakte Formulierung verwen-
det und die Sätze neu angeordnet wurden.  
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Die Umstellung dieses Artikels an den Anfang des Verfahrens und die Ergänzung des Satzes «Vor 
der Einreichung eines Einbürgerungsgesuchs …» sind Anpassungen des Gesetzestextes an die Pra-
xis. Ein Einbürgerungsgesuch gilt seit langer Zeit erst dann als eingereicht, wenn die genaue Identi-
tät der Bewerberin oder des Bewerbers festgestellt ist. Andernfalls enthielten sehr viele Einbürge-
rungsgesuch bereits bei ihrer Einreichung zahlreiche Fehler in Bezug auf den Namen, das Geburts-
datum, die Herkunft usw. 
 
Es handelt sich hierbei um den einzigen Artikel des Gesetzes, der sich innerhalb des Einbürge-
rungsprozesses reinen Zivilstandsvorgängen widmet. Mit diesen Überprüfungen werden daher die 
Zivilstandsbeamtinnen und -beamten des Sektors des IAEZA betraut, der mit der Aufsicht über das 
Zivilstandswesen beauftragt ist, und nicht der Sektor Einbürgerungen. 
 
 
Art. 13 b) Einreichung des Gesuchs 
 
Diese Bestimmung entspricht dem aktuellen Artikel 9 des BRG. Sie wurde lediglich redaktionell 
angepasst, indem eine geschlechtsabstrakte Formulierung verwendet wurde.  
 
 
Art. 14 c) Minderjährige Kinder 
 
Diese Bestimmung übernimmt im Wesentlichen den Inhalt von Artikel 8b des gegenwärtigen Ge-
setzes. Der Text wurde jedoch aus Gründen der Klarheit neu formuliert, indem jeder mögliche Fall 
für minderjährige Kinder in Zusammenhang mit einer Einbürgerung dargelegt wird. 
 
Absatz 4 muss wie folgt verstanden werden: Wenn ein Kind, das älter als 14 Jahre, aber jünger als 
16 Jahre alt ist, allein ein Gesuch stellt, muss dieses zum Zeichen ihres Einverständnisses von sei-
nen gesetzlichen Vertretern unterschrieben sein. Ist das minderjährige Kind, das allein ein Gesuch 
stellt, über 16 Jahre alt (also zwischen 16 und 18 Jahren), ist die Zustimmung der gesetzlichen Ver-
treter nicht erforderlich, da der Erwerb des Bürgerrechts als höchstpersönliches Recht betrachtet 
wird.  
 
 
Art. 15 d) Erhebung  
 
Diese Bestimmung entspricht grosso modo dem geltenden Artikel 10 Abs. 1 und 2 des BRG. Die 
Instruktionskompetenzen des Amtes werden jedoch geklärt und verstärkt, indem auf Artikel 45 ff. 
des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege verwiesen wird. Diese Verstärkung der Instrukti-
onskompetenzen des IAEZA basiert auf zwei wesentlichen Gründen. Der erste Grund beruht darauf, 
dass seit dem Emmen-Entscheid Einbürgerungsentscheide angefochten werden können; dies setzt 
eine Ermittlung des Sachverhalts mit den üblichen Mitteln des Verwaltungsverfahrens voraus. Trotz 
der erwähnten Rechtsprechung wurde im Gesetz bis heute keine entsprechende Präzisierung vorge-
nommen. Der andere Grund liegt darin, dass die Einbürgerungskommission des Grossen Rates in 
der letzten Legislaturperiode regelmässig Anfragen machte zu Punkten des Lebens der Bewerberin-
nen und Bewerber, die in den üblichen Erhebungsberichten des IAEZA grundsätzlich nicht erörtert 
werden. Gewisse dieser Anfragen hatten letztendlich die Verhörung von Zeugen zum Ziel, eine 
Zuständigkeit, über die das IAEZA nicht verfügte. Mit dem im Vorentwurf formulierten Vorschlag 
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könnte das IAEZA beispielsweise in Zukunft, wenn sich dies als notwendig erweisen sollte oder 
von einer Entscheidungsbehörde von ihm verlangt wird, Zeugen einvernehmen.  
 
Diese Bestimmungen räumen dem Amt somit klar die Möglichkeit ein, die für die Feststellung des 
Sachverhalts nötigen Abklärungen vorzunehmen, um zu überprüfen, ob die Einbürgerungsbedin-
gungen erfüllt sind. Die Beweismittel werden somit ausgeweitet, und das IAEZA kann ab jetzt so-
wohl von Bewerberinnen und Bewerbern als auch von anderen Behörden oder Dritten alle erforder-
lichen Unterlagen oder Auskünfte verlangen und Inspektionen, Expertisen usw. anordnen.  
 
Die Punkte der Erhebung entsprechen Artikel 10 Abs. 2 des geltenden BRG, wobei die Respektie-
rung der schweizerischen Lebensgewohnheiten hinzugefügt wurde (Art. 15 Abs. 3 Bst. e).  
 
 
Art. 16 Nichteintreten  
 
Diese Bestimmung ist eine der wichtigsten Neuerungen, die mit dem Entwurf eingeführt werden. 
Gegenwärtig ist das IAEZA lediglich Instruktionsbehörde des Dossiers und kann keinen formellen 
Entscheid in der Sache fällen. So kommt es, dass oftmals Personen, die eine Einbürgerungsbedin-
gung nicht erfüllen, weil sie zum Beispiel schlecht integriert, mit den Steuern im Rückstand oder 
strafrechtlich verurteilt sind usw. ein Einbürgerungsgesuch einreichen, dessen Aussichten auf Er-
folg sehr gering, um nicht zu sagen inexistent sind. Das IAEZA kann ihnen gegenwärtig lediglich 
die dringende Empfehlung abgeben, ihr Gesuch zurückzuziehen, aber in vielen Fällen wollen die 
betroffenen Personen ihr Gesuch trotzdem aufrechterhalten. Später sind es dann die Gemeinden und 
manchmal die Kantonsbehörden, die sich leicht irritiert fragen, wie es kommt, dass ihnen solche 
Dossiers vom IAEZA überwiesen werden. 
 
Von nun an kann sich das IAEZA mit diesem Nichteintretensverfahren durch einen formellen Ent-
scheid, der gemäss Artikel 53 Abs. 1 des Vorentwurfs direkt beim Kantonsgericht angefochten 
werden kann, von Anfang an weigern, auf ein Verfahren einzutreten.  
 
Ein allfälliger Nichteintretensentscheid muss spätestens erlassen werden, bevor das Dossier an die 
Gemeindebehörde weitergeleitet wird (Abs. 2). So wird das Nichteintretensverfahren in gewissen, 
sehr offensichtlichen Fällen, wie zum Beispiel bei Nichterfüllen der Steuerpflicht oder vorliegenden 
strafrechtlichen Verurteilungen neueren Datums durch eine Gerichtsbehörde, unnötige Arbeit ver-
hindern, insbesondere das Erstellen eines Erhebungsberichts, von dem man weiss, dass er ange-
sichts der geringen Erfolgsaussichten des Verfahrens vergebens sein wird. Manchmal zeigt auch der 
Erhebungsbericht auf, dass die Bewerberin oder der Bewerber über keine Kenntnisse der Institutio-
nen verfügt, was ebenfalls zu einem Nichteintretensentscheid führen könnte. Wie erwähnt, können 
die Bewerberinnen oder Bewerber, die den Entscheid des Amts anfechten wollen, ihr Dossier dem 
Kantonsgericht direkt zur Prüfung unterbreiten (Beschwerderecht).  
 
 
Art. 17 Entscheid der Gemeinde 
 
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden Artikel 11 BRG. Es wird lediglich ergänzt, dass das 
Dossier der Gemeindebehörde nur im Falle des Eintretens des IAEZA weitergeleitet wird.  
 
 
Art. 18 Eidgenössische Einbürgerungsbewilligung 
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Diese Bestimmung entspricht im Wesentlichen dem geltenden Artikel 11a BRG.  
 
 
Art. 19 Ordentliches Verfahren 

a) Prüfung durch den Staatsrat 
 
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden Artikel 12 BRG. Sind das Gemeindebürgerrecht und 
die Einbürgerungsbewilligung des Bundes erteilt worden, liegt es beim Staatsrat, einen Dekretsent-
wurf zu verabschieden und diesen an den Grossen Rat weiterzuleiten. In problematischen Fällen 
kann der Staatsrat einen Antrag auf Ablehnung der Einbürgerung ausarbeiten.  
Im Übrigen sei auf das Kapitel zur «Klärung des Ausarbeitungsprozesses von Dekreten und ihrer 
Prüfung durch die Einbürgerungskommission des Grossen Rates» verwiesen. 
 
 
Art. 20 b) Einbürgerung von Personen der ersten Generation 
 
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden Artikel 13 BRG. In Abs. 1 ist neu jedoch vorgesehen, 
dass die Einbürgerungskommission des Grossen Rates bei sehr guten Dossiers darauf verzichten 
kann, die Bewerberin oder den Bewerber zu befragen. Diese Massnahme ermöglicht es, in gewissen 
Fällen Zeit zu gewinnen und überflüssige Befragungen zu vermeiden. Es handelt sich hier jedoch 
nur um Ausnahmefälle, da die Kommission die Bewerberinnen und Bewerber grundsätzlich befra-
gen muss. Beim zweiten Absatz handelt es sich um die Übernahme von Artikel 13 Abs. 2 des aktu-
ellen BRG.  
 
Absatz 3 ist neu und besagt, dass in gewissen Fällen eine geheime Beratung gemäss den Bedingun-
gen nach der Gesetzgebung über den Grossen Rat verlangt werden kann. Natürlich kann eine ge-
heime Beratung schon jetzt verlangt werden. Der zweite Satz ist jedoch wichtig, da er vorschreibt, 
dass das Sekretariat des Grossen Rates ein Protokoll der Beratungen im Plenum erstellt, was ge-
wöhnlich nicht der Fall ist. Diese Pflicht, ein Protokoll der geheimen Beratungen zu erstellen, ist 
insofern nötig, als die besagten Beratungen Teil eines allfälligen Entscheids über die Ablehnung der 
Einbürgerung sind und die Gründe für die Ablehnung bekannt sein müssen, damit ein formeller 
Entscheid erlassen werden kann, der mit Beschwerde angefochten werden kann (Pflicht, einen be-
gründeten Entscheid zu verfassen). Andernfalls, wenn die Gründe für die Ablehnung nicht klar dar-
gelegt werden, kann die Person, deren Einbürgerung verweigert wird, in einer Beschwerde beim 
Kantongereicht eine Verletzung ihres Anspruchs auf rechtliches Gehör geltend machen.  
 
Es sei hier darauf hingewiesen, dass die Aufgabenteilung zwischen dem IAEZA und dem Sekretari-
at des Grossen Rates inzwischen klar ist, was das Verfassen negativer Entscheide betrifft, da Artikel 
13 Abs. 3 und Abs. 4 des geltenden Gesetzes entsprechend ergänzt wurden.  
 
Da es sich um reine Vorschriften zur internen Organisation handelt, wurde es als unnötig erachtet, 
sie erneut im Gesetz aufzunehmen. Es genügt, sie aus Gründen der Klarheit in diesem Bericht dazu-
legen.  
De facto berücksichtigt diese Aufteilung nicht nur die Unabhängigkeit der Legislative gegenüber 
der Exekutive und umgekehrt, sondern auch die Ausstattung mit «juristischem» Personal dieser 
beiden Einheiten. Es handelt sich um folgende Aufteilung: 
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− Wenn der Staatsrat dem Grossen Rat in seinem Dekretsentwurf eine Ablehnung der Einbürge-
rung beantragt und sowohl die Einbürgerungskommission als auch der Grosse Rat mit dem 
Ablehnungsantrag einverstanden sind, verfasst das IAEZA für den Grossen Rat einen begrün-
deten ablehnenden Entscheid; 

− Beantragt der Staatsrat die Genehmigung der Einbürgerung in seinem Dekretsentwurf, die 
Einbürgerungskommission hingegen beantragt deren Ablehnung in einem Änderungsantrag, 
so präsentiert sich die Lösung wie folgt: 
i) wenn sich der Staatsrat dem Ablehnungsantrag der Kommission anschliesst und der 

Grosse Rat diese Ablehnung im Plenum bestätigt, so verfasst das IAEZA für den Gros-
sen Rat einen begründeten ablehnenden Entscheid; 

ii) wenn sich der Staatsrat dem Ablehnungsantrag der Kommission hingegen nicht an-
schliesst, der Grosse Rat jedoch dem Antrag der Kommission folgt, so verfasst das Sek-
retariat des Grossen Rates für den Grossen Rat einen begründeten ablehnenden Ent-
scheid;  

− Wenn der Grosse Rat beschliesst, eine Einbürgerung zu verweigern, und damit weder dem 
Antrag des Staatsrats noch dem Antrag seiner Einbürgerungskommission folgt, so verfasst das 
Sekretariat des Grossen Rates den begründeten ablehnenden Entscheid. 

 
 
Art. 21 c) Veröffentlichung des Dekrets  
 
Diese Bestimmung ist eine Übernahme des geltenden Artikels 13a BRG.  
 
 
Art. 22 Vereinfachtes Verfahren 

a) für ausländische Personen der zweiten Generation 
 
Zum Einbürgerungsverfahren für Personen der zweiten Generation wird ein neues Vorgehen vorge-
schlagen, das eine schnellere Behandlung der Dossiers ermöglichen soll. Der Vorentwurf sieht da-
her vor, dass der Staatsrat anstelle des Grossen Rats direkt über die Einbürgerungen von Personen 
der zweiten Generation entscheidet. Wie die Einbürgerungsdekrete des Grossen Rates würden auch 
die vom Staatsrat erlassenen Einbürgerungsentscheide nicht elektronisch veröffentlicht. Die Rolle 
der Einbürgerungskommission des Grossen Rates ihrerseits ändert sich nicht. Wie bereits heute 
prüft die Kommission die Kandidaturen anhand der Dossiers und beschliesst gegebenenfalls, die 
Bewerberinnen oder Bewerber zu befragen, wenn sie dies als sachdienlich erachtet. Im Gegensatz 
zu den Personen der ersten Generation wird hier jedoch grundsätzlich keine Befragung durchge-
führt. Nach Abschluss der Prüfung stellt die Kommission des Grossen Rates eine Stellungnahme 
zuhanden des Staatsrats aus. Die Stellungnahme bindet den Staatsrat jedoch nicht formell. Diese 
Übertragung der Zuständigkeit vom Grossen Rat an den Staatsrat dürfte jährlich zwischen 100 und 
200 Dossiers betreffen. 2016 wurden 117 Dossiers von Personen der zweiten Generation in die Ein-
bürgerungsdekrete des Grossen Rates aufgenommen, 2015 waren es 166 Dossiers und 2014 deren 
265.  
 
Diese neue Vorgehensweise mit der Übertragung der Zuständigkeit an die Exekutive für Personen 
der zweiten Generation entspricht der Praxis, die vor der Revision von 2006 in der freiburgischen 
Gesetzgebung für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts an Personen der zweiten Generation galt. 
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Sie ist somit nicht unbekannt. Dieses Vorgehen hatte den Vorteil, die Einbürgerungsdossiers von 
Personen der zweiten Generation auf Gemeindeebene merklich zu beschleunigen. Im Übrigen sei 
hier auf das Kapitel «Einbürgerung von Personen der zweiten Generation und von Schweizerinnen 
und Schweizern durch den Staatsrat» verwiesen. 
 
 
 
Art. 23 b) für Schweizerinnen und Schweizer 
 
Diese Bestimmung sieht für die Einbürgerung von Schweizerinnen und Schweizern das gleiche 
Verfahren vor wie für Ausländerinnen und Ausländer der zweiten Generation und ändert die aktuel-
le Praxis nicht. Sie entspricht mehr oder weniger dem geltenden Artikel 15 BRG. Buchstabe b) sieht 
eine Prüfung der Kandidaturen anhand der Dossiers vor, mit der Möglichkeit, gegebenenfalls be-
schliessen zu können, die Bewerberinnen oder Bewerber zu befragen. Auch hier wird die Bewerbe-
rin oder der Bewerber grundsätzlich nicht befragt. Es ändert sich nichts im Vergleich zur heutigen 
Situation. 
 
Wenn nötig sei auch hier auf das Kapitel «Einbürgerung von Personen der zweiten Generation und 
von Schweizerinnen und Schweizern durch den Staatsrat» verwiesen. 
 
Art. 24 Datum der Einbürgerung 
 
Diese Bestimmung entspricht Artikel 16 des geltenden BRG. Sie enthält jedoch die Ergänzung, dass 
im Falle der vom Staatsrat ausgesprochenen Einbürgerungen das Datum der Einbürgerung einfach 
jenem der Verabschiedung des Entscheids entspricht.  
 
 
Art. 25 Einbürgerungsdokument 
 
Diese Bestimmung entspricht Artikel 17 des geltenden BRG. Der Wortlaut wurde vereinfacht und 
der Ausdruck «grundsätzlich» hinzugefügt, dies namentlich um zum Beispiel Fälle zu berücksichti-
gen, in denen jemand aus wichtigen Gründen, wie Krankheit oder Spitalaufenthalt, nicht am offizi-
ellen Empfang teilnehmen konnte.  
 
 
Art. 26 Offizieller Empfang 
 
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden Artikel 17a BRG, mit dem wichtigen Vorbehalt, dass 
Personen, die das Bürgerrecht durch eine ordentliche Einbürgerung erlangt haben, nun «geladen» 
und nicht wie bisher «eingeladen» werden. Damit soll unterstrichen werden, dass ihre Anwesenheit 
bei der Eidablegung obligatorischen Charakter hat. Zudem wurde eine redaktionelle Anpassung 
vorgenommen, indem geschlechtergerecht formuliert wurde, und es wird formell die Möglichkeit 
vorgesehen, auch Personen einzuladen, die das freiburgische Bürgerrecht auf dem Weg einer er-
leichterten Einbürgerung per Beschluss der Bundesbehörde erhalten haben. Hier ist von einer Ein-
ladung die Rede, da das Bürgerrecht im Rahmen einer erleichterten Einbürgerung erteilt wurde, und 
zwar nicht von der Kantons- sondern von der Bundesbehörde. Bereits heute, nämlich seit dem offi-
ziellen Empfang vom Oktober 2015, werden aufgrund eines Entscheids des Staatssekretariats für 
Migration eingebürgerte Personen im Monat nach ihrer Einbürgerung zu den offiziellen Empfängen 
eingeladen. Seit der Feier vom Oktober 2015 wurden bis heute 135 aufgrund eines Entscheids des 
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Staatssekretariats für Migration eingebürgerte Personen zum Empfang eingeladen. 114 Personen 
oder 84% sind der Einladung gefolgt. Es sei jedoch erwähnt, dass nur im Kantonsgebiet wohnhafte 
Personen, die das freiburgische Bürgerrecht erhalten haben, eingeladen werden, was die relative 
kleine Zahl der eingeladenen Personen erklärt.  
 
Der Wortlaut der offiziellen Verpflichtung (Absatz 2) bleibt unverändert.  
 
 
Art. 27 Gebühren 
 
Diese Bestimmung ist eine Übernahme des geltenden Artikels 19 BRG.  
 
 
Art. 28 Zahlungsfristen 
 
Diese Bestimmung entspricht Artikel 20 des geltenden BRG. Es wurden lediglich die allfälligen 
vom Staatsrat gefällten Einbürgerungsentscheide für Personen der zweiten Generation berücksich-
tigt. In diesem Falle muss die Verwaltungsgebühr vor der Überweisung des Entscheidsentwurfs an 
den Staatsrat bezahlt werden.  
 
 
A. Wiedereinbürgerung von Schweizerinnen und Schweizern 
 
Art. 29 Bedingungen 
 
Diese Bestimmung entspricht dem aktuellen Artikel 21 des BRG. Sie wurde lediglich redaktionell 
angepasst, indem eine geschlechtergerechte Formulierung verwendet wurde.  
 
 
Art. 30 Zuständige Behörde 
 
Diese Bestimmung ist eine Übernahme von Artikel 22 des geltenden BRG.  
 
 
Art. 31 Minderjährige Kinder 
 
Diese Bestimmung entspricht dem geltenden Artikel 23 BRG. Der zweite Satz von Absatz 1 sieht 
lediglich vor, dass bei einem Gesuch, das sich auf die minderjährigen Kinder erstreckt, ab dem Al-
ter von 16 Jahren deren Zustimmung erforderlich ist. Ab einem gewissen Alter ist es durchaus ver-
ständlich, dass Minderjährige ihre Staatsangehörigkeit nicht ändern wollen, indem sie ein ehemali-
ges Bürgerrecht, das sie früher hatten, wieder annehmen. Daher wird ihre Einwilligung verlangt.  
 
Absatz 2 erinnert an die Vorschrift, dass die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich 
ist, für den Fall, dass die Wiedereinbürgerung allenfalls ein minderjähriges Kind betrifft, das der 
elterlichen Sorge der elterlichen Bewerberin oder des elterlichen Bewerbers nicht untersteht. Bei 
gemeinsamer elterlicher Sorge müssen beide Elternteile zustimmen.  
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Im Übrigen gilt Artikel 14 des Entwurfs sinngemäss. Dieser Verweis ist nur für den eher unwahr-
scheinlichen Fall bestimmt, dass die ersten beiden Abschnitte von Artikel 31 nicht alle möglichen 
vorhersehbaren Fälle abdecken würden. 
 
 
Art. 32 Gebühren 
 
Diese Bestimmung ist lediglich eine Übernahme von Artikel 24 des geltenden BRG.  
 
3. ABSCHNITT 
Erwerb durch Beschluss der Bundesbehörde 
 
Art. 33  
 
Diese Bestimmung entspricht dem aktuellen Artikel 25 des BRG. Sie wurde lediglich redaktionell 
angepasst, indem eine geschlechtergerechte Formulierung verwendet wurde.  
 
Diese Bestimmung betrifft auch Personen der dritten Generation, die je nach der vom Bund gewähl-
ten Systematik, durch einen Entscheid der Bundesbehörde erleichtert eingebürgert werden. 
 
 
3. KAPITEL 
Verlust des freiburgischen Bürgerrechts 
 
1. ABSCHNITT 
Verlust von Gesetzes wegen 
 
Art. 34 Gemäss Bundesrecht 
 
Diese Bestimmung ist lediglich eine Übernahme von Artikel 26 des geltenden BRG.  
 
 
Art. 35 Gemäss kantonalem Recht 
 
Diese Bestimmung entspricht dem aktuellen Artikel 27 des BRG. Sie wurde lediglich redaktionell 
angepasst, indem eine geschlechtergerechte Formulierung verwendet wurde.  
 
 
2. ABSCHNITT 
Verlust durch behördlichen Beschluss 
 
A. Entlassung 
 
Art. 36 Schweizer Bürgerrecht 
 
Diese Bestimmung ist lediglich eine Übernahme von Artikel 28 des geltenden BRG.  
 
 
Art. 37 Freiburgisches Bürgerrecht 
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Absatz 1 entspricht Artikel 29 Abs. 1 des geltenden BRG. Es wurde lediglich eine redaktionelle 
Anpassung vorgenommen (geschlechtergerechte Formulierung). 
 
Was minderjährige Personen betrifft, wird einfach auf eine sinngemässe Anwendung von Artikel 14 
des Vorentwurfs verwiesen. Für den Kommentar dazu wird ebenfalls auf Artikel 14 verwiesen. 
 
 
Art. 38 Verfahren 
 
Diese Bestimmung ist eine Übernahme von Artikel 30 des geltenden BRG. Die Veröffentlichung im 
Amtsblatt wurde aufgehoben. Sie ist insofern unnötig, als die Mitteilungen von Mutationen im Be-
reich des Bürgerrechts nun von Amtes wegen auf elektronischem Weg erfolgen, über das informati-
sierte Zivilstandsregister Infostar.  
 
 
Art. 39 Rechtskraft 
 
Diese Bestimmung ist eine einfache Übernahme von Artikel 31 des geltenden BRG.  
 
 
B. Aufhebung und Entzug 
 
Art. 40 
 
Diese Bestimmung entspricht Artikel 32 des aktuellen BRG.  
 
Der Text wurde der Tatsache angepasst, dass der Staatsrat aufgrund seiner Entscheidungsbefugnis 
für Personen der zweiten Generation erlassene Einbürgerungen ebenfalls widerrufen kann (vgl. Art. 
22 des Vorentwurfs). Seit der Annahme des BRG im Jahr 1996 ist es jedoch nie vorgekommen, 
dass eine vom Grossen Rat beschlossene Einbürgerung widerrufen wurde. Dieser Bestimmung, die 
an sich nötig ist, damit die Logik der Vorschriften im Bereich des Widerrufs eines Verwaltungsakts 
eingehalten wird, kommt in Bezug auf ihre Anwendung im kantonalen Gesetzesdispositiv im Be-
reich Einbürgerungen folglich nur eine sehr bescheidene Bedeutung zu. Dies ist jedoch nicht der 
Fall bei Nichtigerklärungen von Einbürgerungen durch die Bundesbehörde, zumal solche Widerru-
fungen von Einbürgerungen aufgrund von Anzeigen durch das IAEZA jedes Jahr vorkommen. Dies 
betrifft ausschliesslich erleichterte Einbürgerungen, die in Anwendung von Art. 27 BüG beschlos-
sen werden (ausländischer Ehegatte einer Schweizerin oder eines Schweizers).  
 
 
4. KAPITEL 
Gemeindebürgerrecht 
 
1. ABSCHNITT 
Erwerb 
 
A. Erwerb durch Personen ohne freiburgisches Bürgerrecht 
 
Art. 41 Bedingungen für die Erteilung des Gemeindebürgerrechts 
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Diese Bestimmung führt einen Verweis auf die Artikel 7 bis 10 des Vorentwurfs ein. Sie erinnert 
somit daran, dass die Bedingungen des kantonalen Rechts bei der Prüfung von Einbürgerungsgesu-
chen auch von den Gemeindebehörden überprüft werden müssen. Zwar ist dieser formelle Verweis 
an sich neu im Gesetz, in der Praxis nahmen die Gemeinden eine solche Prüfung aufgrund ihrer 
Gemeindereglemente jedoch bereits vor. Diese Bestimmung hat daher auch ein wenig didaktische 
Funktion.  
 
 
Art. 42 Zuständige Behörde 
 
Diese Bestimmung ist eine einfache Übernahme von Artikel 33 des geltenden BRG.  
 
Gegenwärtig wird die Möglichkeit geprüft, ob im definitiven Entwurf formell ein Absatz eingefügt 
werden soll, der vorsieht, dass die Erteilung des Gemeindebürgerrechts durch den Gemeinderat ein 
Entscheid ist, der mit dem Abschluss des laufenden Verfahrens verknüpft wird (Entscheid, der einer 
Resolutivbedingung untersteht). Es stellt sich in der Tat die Frage der Gültigkeit des Entscheids 
über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts, für den Fall, dass die Bundes- oder die Kantonsbe-
hörde die Einbürgerung ablehnt, denn ein Gemeindebürgerrecht ergibt alleine keinen Sinn. Im Ge-
setz soll also festgelegt werden, ob für den Fall, dass ein erneutes Dossier eingereicht wird, nach-
dem ein Gesuch auf Bundes oder Kantonsebene definitiv abgelehnt wurde, der Entscheid über die 
Erteilung des Gemeindebürgerrechts an eine Bewerberin oder einen Bewerber seine Gültigkeit be-
hält oder nicht. Die Frage ist heikel. Das Amt für Gesetzgebung wurde um ein Rechtsgutachten 
gebeten. Seine Überlegungen werden gegebenenfalls in den definitiven Entwurf integriert. 

 
 
Art. 43 Anhörung durch eine Einbürgerungskommission 
 
Diese Bestimmung ist eine Übernahme von Artikel 34 des geltenden BRG. Neu eingeführt wurde 
einzig die Anzahl der Personen, aus denen die Einbürgerungskommission bestehen muss: eine un-
gerade Zahl zwischen fünf und elf Mitgliedern. Eine ungerade Anzahl Mitglieder in den Einbürge-
rungskommissionen ist wünschenswert, um möglichst zu vermeiden, zumindest wenn die Kommis-
sion vollzählig ist, dass das Präsidium der Kommissionen systematisch eine führende Rolle innehat. 
Im Übrigen wurde lediglich eine redaktionelle Anpassung des Textes vorgenommen, indem eine 
geschlechtergerechte Formulierung verwendet wurde.  
 
 
B. Erwerb durch Personen mit freiburgischem Bürgerrecht 
 
Art. 44 Grundsatz 
 
Diese Bestimmung entspricht Artikel 36 des heutigen BRG. Neben einer redaktionellen Anpassung 
im Hinblick auf eine geschlechtergerechte Sprache wird vorgeschlagen, für die Einbürgerung von 
Minderjährigen auf Art. 14 des Vorentwurfs zu verweisen.  
 
 
Art. 45 Einreichung des Gesuchs und Entscheid 
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Diese Bestimmung ist eine einfache Übernahme von Artikel 37 des geltenden BRG.  
 
 
2. ABSCHNITT 
Verlust 
 
Art. 46 Entlassung aus dem Gemeindebürgerrecht 
 
Absatz 1 entspricht Artikel 39 Abs. 1 des geltenden BRG. Es wurde lediglich eine redaktionelle 
Anpassung vorgenommen (geschlechtergerechte Formulierung).  
 
Im Übrigen, d. h. was minderjährige Personen betrifft, wird einfach auf eine sinngemässe Anwen-
dung von Artikel 14 des Vorentwurfs verwiesen. Für den Kommentar dazu wird ebenfalls auf Arti-
kel 14 verwiesen. 
 
 
Art. 47 Verfahren 
 
Diese Bestimmung entspricht den Absätzen 1 und 2 des aktuellen Artikels 40 des BRG. Der zweite 
Absatz weist ferner darauf hin, dass der Entscheid dem Amt übermittelt wird, das ihn anschliessend 
der betroffenen Person mitteilt.  
 
 
Art. 48 Unentgeltlichkeit 
 
Diese Bestimmung ist eine einfache Übernahme von Artikel 41 des geltenden BRG.  
 
 
3. ABSCHNITT 
Auswirkungen auf das Ortsbürgerrecht 
 
Art. 49  
 
Diese Bestimmung ist eine einfache Übernahme von Artikel 41a des geltenden BRG.  
 
 
5. KAPITEL 
Ehrenbürgerrecht des Kantons und der Gemeinde 
 
Art. 50 Ehrenbürgerrecht des Kantons 
 
Diese Bestimmung ist eine einfache Übernahme des aktuellen Artikels 42 des BRG. Sie wurde re-
daktionell angepasst, indem eine geschlechtergerechte Formulierung verwendet wurde.  
 
 
Art. 51 Ehrenbürgerrecht der Gemeinde 
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Abgesehen vom Verweis auf die Artikel 33 und 34 im derzeitigen Gesetz wurden die Absätze 1, 2 
und 3 dieser Bestimmung aus Artikel 43 des BRG übernommen. Sie wurden lediglich redaktionell 
angepasst (geschlechtergerechte Formulierung). 
 
Um die Lücke zu schliessen, die durch die Aufhebung dieses Verweises entstanden ist, hält Absatz 
4 neu fest, dass entweder die Gemeindeversammlung oder der Generalrat die zuständige Gemein-
debehörde ist, um das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde zu verleihen. In Anwendung des derzeitigen 
Verweises verleiht der Gemeinderat das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde. In der Praxis wurde je-
doch festgestellt, dass für die wenigen Fälle, in denen das Ehrenbürgerrecht der Gemeinde verliehen 
wurde, stets die Gemeindelegislative zuständig war, was angesichts der Natur eines solchen Ent-
scheids wohl berechtigt war.  
 
 
6. KAPITEL 
Feststellungsverfahren und Rechtsmittel 
 
Art. 52 Feststellungsverfahren 
 
Diese Bestimmung ist eine einfache Übernahme des aktuellen Artikels 44 des BRG. Absatz 3 des 
gegenwärtigen Gesetzes, der vorsieht, dass die betroffene Gemeinde angehört wird, wurde aller-
dings aufgehoben, da diese Praxis keinen Mehrwert für das Verfahren darstellt. Die Gemeinden, die 
im Rahmen der wenigen Verfahren der letzten 20 Jahre angehört wurden, überliessen die Entschei-
dung nämlich durchwegs der kantonalen Behörde. Ferner ist anzumerken, dass die Direktion der 
Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft seit vielen Jahren nicht mehr über einen solchen 
Fall mit fraglichem oder zweifelhaftem Schweizer Bürgerrecht entscheiden musste.  
 
 
Art. 53 Verfahren und Rechtsmittel 
 
Absatz 1 dieser Bestimmung sieht ausdrücklich vor, dass die allfälligen Nichteintretensentscheide 
des IAEZA direkt beim Kantonsgericht angefochten werden können. Diese Praxis, direkt beim Kan-
tonsgericht Beschwerde einzureichen (ohne zuerst bei der nächsthöheren Behörde, d. h. der Direkti-
on, Beschwerde einzureichen), orientiert sich am Ausführungsgesetz zum Bundesgesetz über die 
Ausländerinnen und Ausländer, das im Falle eines Widerrufs der Aufenthaltsbewilligung oder einer 
Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung vorsieht, dass die Beschwerden gegen Entscheide 
des Amts für Bevölkerung und Migration (BMA) direkt an das Kantonsgericht zu richten sind. Eine 
solche Lösung ist gerechtfertigt, da sie die besondere Art des Nichteintretens und dessen Bedeutung 
berücksichtigt. Sie verhindert zudem eine unnötige Verlängerung des Verfahrens durch eine Zwi-
schenbeschwerde bei der Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft, der dem 
IAEZA direkt vorstehenden Behörde.  
 
In Absatz 2 wird daran erinnert, dass Entscheide, die vom Gemeinderat gefällt wurden, ordnungs-
gemäss beim Oberamtmann angefochten werden können. 
 
Absatz 3, der durch die Frage der Beschwerden gegen Entscheide des Staatsrats ergänzt wurde, ist 
eine Übernahme des derzeitigen Artikels 44a Abs. 2 des BRG.  
 
Absatz 4 verweist im Übrigen auf das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege.  
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Art. 54 Wartefrist 
 
Die Einführung einer Wartefrist von zwei Jahren nach einer formellen Ablehnung der Erteilung des 
Kantons- oder des Gemeindebürgerrechts ist eine der wichtigsten Neuerungen im Entwurf. Wie im 
allgemeinen Teil dieses erläuternden Berichts bereits festgehalten, sind der Kanton und die Ge-
meinden oftmals mit der Tatsache konfrontiert, dass abgewiesene Personen den negativen Entscheid 
nicht anfechten, sondern sofort ein neues Einbürgerungsgesuch einreichen. Damit zwingen sie die 
Gemeinden oder den Kanton formell dazu, umgehend einen neuen Entscheid zu fällen. Zudem 
zwingt die erneute Einreichung eines Gesuchs die Behörden dazu, wieder wertvolle Zeit unnötig 
dafür zu investieren, das neue Gesuch formell zu prüfen, ohne dass sich die grundlegenden Bedin-
gungen wirklich geändert hätten. Die zweijährige Frist wird in Zukunft solche Verfahrensmissbräu-
che durch die Einführung einer Wartefrist verhindern. Sie gilt nicht für die Nichteintretensentschei-
de des IAEZA, weshalb nur die vom Gemeinderat, vom Staatsrat oder vom Grossen Rat gefällten 
Entscheide im Text dieses Artikels erwähnt sind. 
 
 
7. Kapitel 
Schlussbestimmungen 
 
Art. 55 Übergangsbestimmungen 
 
Diese Bestimmung sieht vor, dass die neue Gesetzgebung für Gesuche gilt, die bei seinem Inkraft-
treten, möglicherweise am 1. Januar 2018, hängig sind. Solange der Gemeinderat über ein bereits 
laufendes Dossier nicht entschieden hat, ist die neue Gesetzgebung umgehend anwendbar. Der 
Vorteil dieser Lösung liegt in ihrer Einfachheit, denn der Entscheid über die Erteilung des Gemein-
debürgerrechts ist im Verlauf eines ordentlichen Einbürgerungsverfahrens der erste Entscheid «in 
der Sache». Für alle anderen Gesuche gilt das Gesetz von 1996, wenn die Gemeindebehörde bereits 
entschieden hat.  
 
 
Art. 56 Aufhebung bisherigen Rechts 
 
Diese Bestimmung sieht die Aufhebung des Gesetzes vom 15. November 1996 über das freiburgi-
sche Bürgerrecht (BRG) vor.  
 
 
Art. 57 Änderung des Zivilstandsgesetzes vom 14. September 2004 (SGF 211.2.1) 
 

Art. 29b  
 
Diese Bestimmung sieht die Änderung von Artikel 29b des Zivilstandsgesetzes vom 14. Sep-
tember 2004 vor (ZStG; SGF 211.2.1). Sie räumt dem IAEZA die Zuständigkeit ein, allfällige 
Klagen auf Ungültigerklärung der Ehe oder der eingetragenen Partnerschaft wegen eines unbe-
fristeten Ungültigkeitsgrundes im Sinne des Zivilgesetzbuches einzureichen (Bigamie, Urteils-
unfähigkeit, Verwandtschaft unter den Ehegatten oder Missbrauch der Institution der Ehe, um 
Bestimmungen über Zulassung und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umge-
hen; Art. 105 ZGB). 
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Insbesondere im Rahmen der erleichterten Einbürgerungsverfahren kann es manchmal vor-
kommen, dass das Amt anhand seiner Abklärungen Fälle von Bigamie oder missbräuchlichen 
Ehen aufdeckt. Als Instruktionsbehörde dieser erleichterten Einbürgerungsverfahren hat es eine 
gute Kenntnis der Sachlage und der Realität, sodass es zweckmässig erscheint, ihm diese Zu-
ständigkeit zu übertragen, die das ZStG bis anhin der Staatsanwaltschaft übertragen hatte. Aus-
serdem wird es zur Beschwerde gegen Entscheidungen der Gerichte in diesem Bereich berech-
tigt sein. Diese Zuständigkeit für die Einreichung einer Klage auf Ungültigerklärung der Ehe ist 
keine absolute Neuheit. Im Kanton Tessin wird bereits so verfahren. 
 
Der geänderte Absatz 2 von Art. 29b ZStG sieht für die Amtsträgerinnen und Amtsträger des 
Staates und der Gemeinden die Pflicht vor, das IAEZA gegebenenfalls über Fälle von Ungül-
tigkeit wegen eines unbefristeten Ungültigkeitsgrundes zu informieren, die ihnen in Ausübung 
ihres Amtes zur Kenntnis gelangt sind. 
 
Im Übrigen wird auf das Kapitel «Die Übernahme durch das IAEZA der gegenwärtig von der 
Staatsanwaltschaft wahrgenommenen Aufgabe, gegen wegen eines unbefristeten Ungültigkeits-
grundes wahrscheinlich ungültige Eheschliessungen auf dem Zivilweg Klage einzureichen (Art. 
105 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches; Art. 29b des kantonalen Zivilstandsgesetzes; Art. 
57 des Gesetzesvorentwurfs)» verwiesen. 

 
 
Art. 58 Vollzug und Inkrafttreten 
 
Der Staatsrat wird das Inkrafttreten des Gesetzes festlegen. Da die neue Bundesgesetzgebung am 
1. Januar 2018 in Kraft treten wird, wäre es ideal, wenn der Kanton ebenfalls bereit wäre für ein 
Inkrafttreten des kantonalen Gesetzes auf das gleiche Datum.  
 
 

*  *  *  *  *  *  * 
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